
LAUBENHEIM 

Grundherrschaft: 
Aufgrund der geringen Anzahl überlieferter Schenkungen an die Klöster Lorsch1 und Fulda2 
läßt sich vermuten, daß der größte Teil der Gemarkung bereits früh im Besitz der Mainzer 
Kirche war3. So finden sich auch im Hoch- und Spätmittelalter vor allem Mainzer Klöster und 
Stifte in Laubenheim begütert, allen voran das St. Viktorstift, das hier einen 
Besitzschwerpunkt samt Zehnt- und Kirchenrechten hatte4. Die früheste Erwähnung des 
Stiftsbesitzes stammt aus dem Jahr 1185/865. Ende des 18. Jahrhunderts umfaßte er insgesamt 
rund 400 Morgen Ackerland und Weinberge sowie mehrere Häuser6. Kloster Eberbach besaß 
in Laubenheim eine zunächst vom Hof Leeheim abhängige, später selbständig verwaltete 
Grangie, die im Jahre 1300 ebenfalls an St. Viktor gelangte7. Besitz in Laubenheim hatten 
ferner: St. Alban8, Maria im Felde9, Mariengreden10, die Johanniter11 sowie die Kartause12 
und das Heiliggeistspital13. Auch der weltliche Grundbesitz in Laubenheim war im 
wesentlichen in der Hand von Mainzer Ministerialen und Patrizierfamilien und ging wohl in 
den meisten Fällen auf erzbischöfliche Lehen zurück14. 

Ortsherrschaft: 
Vogteirechte über Laubenheim waren im 12. Jahrhundert in der Hand der Mainzer 
Ministerialenfamilie von Weisenau15, von denen sie auf dem Erbwege an die Bolander bzw. 
Hohenfelser gelangten16. Nach der großen Auseinandersetzung des Philipp von Hohenfels mit 
den Mainzer Stiften und Klöstern mußte dieser 1263 auf die Vogteiabgaben von den 
Laubenheimer Gütern St. Viktors und Mariengredens verzichten17. Nach 1263 ging die Vogtei 
an den wohl ursprünglichen Lehnsheren, den Mainzer Erzbischof, zurück. Hermann von 
Hohenfels trug diesem 1316 seine Eigengüter in Laubenheim zu Lehen auf18. Der Mainzer 
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Erzbischof verpfändete die Einkünfte daraus 135419 und noch einmal 141220. 1316 war der 
Rheingauer Landschreiber in Bingen für Laubenheim zuständig gewesen, der Ort wurde also 
zu diesem Zeitpunkt wie die anderen linksrheinischen Güter vom Rheingauer Viztum 
verwaltet21. 1419 kam Laubenheim als erster Ort zu den drei Kerngemeinden des Amtes Olm 
hinzu und bildete mit diesen gemeinsam den neuen Amtsbezirk22. 

Kirche: 
Die Laubenheimer Kirche war Filiale der Weisenauer Pfarrei23. 1312 wurde sie als "Kapelle" 
dem Stift St. Viktor inkorporiert24, dem bereits zuvor Kollatur und Zehnt zustanden25. 
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